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 Veröffentlicht am 26.04.1995

Norm

StGB §153

StPO §258 Abs2 C

Rechtssatz

Die Behauptung der Staatsanwaltschaft, daß mit einem Verstoß gegen die bankinternen Normen (nicht nur ein

Befugnismißbrauch sondern auch) ein Schädigungsvorsatz zwingend verbunden sei, enthält eine unzulässige

Beweisregel, die auch dem § 153 StGB deshalb widerspricht, weil dort neben dem wissentlichen Befugnismißbrauch

auch noch eine vorsätzliche Vermögensnachteilszufügung verlangt wird, was bei zwingender Verknüpfung von

Befugnismißbrauch und Schädigungsvorsatz keinen Sinn ergeben würde.
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